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Punkte insgesamt 30: 

Aufgabe 1) Gründung und Rechtsformenwahl (9 Punkte)
Sie möchten zusammen mit zwei Partnern eine PV-Freiflächenanlage auf einer Konversionsfläche errichten und Strom produzieren, den Sie in das Stromnetz einspeisen. Sie persönlich bevorzugen als Rechtsform eine GmbH & Co. KG. 

Ihre beiden Geschäftspartner zweifeln an möglichen Vorteilen einer GmbH & Co. KG. 

Erläutern Sie in Stichpunkten, unter welchen Strukturbedingungen eine GmbH & Co. KG gegenüber einer GmbH vorteilhaft ist. Argumentieren Sie in Stichpunkten unter Bezugnahme auf die folgenden Randbedingungen, die Sie und Ihre Geschäftspartner gesetzt haben: §§ 161 ff. HGB 

· A) Es handelt sich um ein risikoreiches Projekt, so dass Sie und Ihre Geschäftspartner nicht unbeschränkt haften möchten,

· B) Sie möchten allein die Leitung übernehmen – wohingegen Ihre beiden Geschäftspartner „nur ihr Geld einbringen möchten“,
· C) Sie und Ihre Geschäftspartner möchten umfangreiche Publizitätspflichten vermeiden
· D) Sie und Ihre Geschäftspartner möchten die Belastung mit Körperschaftsteuer gering halten.

	Eine GmbH & Co. KG ist dann besser als eine GmbH, wenn …
Zu A) Die Haftung bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Bei GmbH und GmbH & Co. KG ist die Beschränkung der Haftung auf die Höhe der Beteiligung gleichermaßen möglich -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG -> A
Lediglich dann, wenn statt einer Komplementär-GmbH eine Mini-Gmbh gewählt wird, so dass eine UG & Co. KG entsteht, ist diese Rechtsform ggü. der GmbH mit weniger Risiko verbunden. Es wäre jedoch auch  statt einer GmbH eine UG (haftungsbeschränkt) als Kapitalgesellschaft denkbar. Somit kein Vorteil der GmbH & Co. KG ggü. der GmbH

2 P

Zu B) die Möglichkeiten bei der Gmbh & Co. KG besser wären als bei einer GmbH allein, dass einzelne Gesellschafter die Leitung übernehmen bzw. nur Kapital einbringen.

Bei GmbH und GmbH & Co. KG ist es gleichermaßen möglich, dass einzelne Personen Kapital einbringen und die Leitung übernehmen bzw. dass einzelne Personen sich nur mit Kapital beteiligen wollen -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG 
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Zu C) die Publizitätspflichten bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Die Publizitätspflichten sind bei der GmbH und GmbH & Co. KG gleichermaßen gegeben. Früher waren sie bei der GmbH & Co. KG geringer; jetzt müssen die Abschlüsse der Komplementär-GmbH und der GmbH & Co. KG publiziert werden. -> kein Vorteil für GmbH & Co. KG. -> sogar das Gegenteil ist der Fall, es müssen für die GmbH und die GmbH& Co. KG die Jahresabschlüsse publiziert werden.
[Wer Publizität vermeiden will -> Personengesellschaft]
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Zu D) die Körperschaftsteuerbelastung bei der Gmbh & Co. KG geringer wäre als bei einer GmbH allein.

Weil die Belastung mit Körperschaftsteuer flexibel gestaltet (meist gering gehalten) werden soll: Bei der GmbH& Co. KG kann der Gewinn je nach Ziel stärker der GmbH oder der KG zugerechnet werden. Wenn GmbH keinen Gewinn erzielt, dann keine Körperschaftsteuer .
GmbH & Co. KG aber auch dann sinnvoll, wenn 
- der ESt-Steuersatz der Kommanditisten hoch ist und
- das Unternehmen wachsen soll. Dann: Gewinne der Komplementär-GmbH zuweisen und hier (für die Thesaurierung) mit 15% versteuern, während die mit dem ESt-Satz zu versteuernden Gewinne der „KG“ gering gehalten werden. 
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Lediglich in Punkt D) ist die GmbH&Co. KG besser als die GmbH.
Insgesamt ist eine GmbH & Co. KG somit lediglich aus steuerlichen Gründen möglicherweise vorteilhaft. Hinsichtlich der weiteren Randbedingungen sind beide Rechtsformen zwischenzeitlich weitgehend gleich.
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Zu A: Risiko: Geringe Haftung -> GmbH und GmbH & Co. KG gleichermaßen möglich; Stammkapital bei GmbH aber mind. 25.000; bei GmbH & Co. KG zusätzlich Beteiligungskapital der Kommanditisten notwendig. Andererseits auch Möglichkeit  einer Mini-GmbH: UG & Co. KG, dann erheblich weniger EK und erheblich geringere Haftungsrisiken.

Zu B: Leitung: Geschäftspartner können bei GmbH und KG gleichermaßen nur ihr Kapital einbringen und müssen nicht automatisch eine Leitungsfunktion übernehmen; ich wäre Geschäftsführer der GmbH und gleichzeitig Geschäftsführer der GmbH & Co. KG; Wenn nur eine GmbH gegründet werden würde, wäre ich Geschäftsführer der GmbH; ggf. einfacher 

Zu C: Publizitätspflichten: Bei GmbH & Co. KG ggf. geringer als bei reiner GmbH

Zu D: Körperschaftsteuer: Keine bei KG -> GmbH in der GmbH& Co. KG mit wenig/ohne Gewinn -> dann geringe Körperschaftsteuerbelastung.
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